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Umstellung des bisherigen Angebots freiwilliger SARS-CoV-2-Antigentests 
für Lehrkräfte und an den Schulen Tätige  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

seit dem 19. April befindet sich das Land in einer neuen Phase der Teststrategie. 

Mit der Zulassung von Antigen-Selbsttests ist es möglich geworden, Testungen un-

kompliziert und selbstständig in der Schule durchzuführen. Dies hat zur Folge, dass 

die Schule einen deutlich besseren Überblick über das Infektionsgeschehen erhält 

und entsprechende Maßnahmen unmittelbar getroffen werden können. Aus den 

Rückmeldungen der Schulen wissen wir, dass es in vielen Fällen bereits gelungen 

ist, Personen mit hoher Viruslast zu erkennen.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie darüber informieren, dass das bisherige 

spezielle Testangebot für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätigen Personen 

mit vorheriger Terminvereinbarung bei einer Arztpraxis zum Ende des Monats April 

ausläuft. Die Testungen in den Arztpraxen haben einen überaus wichtigen Beitrag 
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zur Pandemiebekämpfung geleistet. Bei all denjenigen, die dieses Angebot in An-

spruch genommen und somit die hessischen Schulen ein Stück sicherer gemacht 

haben, möchte ich mich deshalb bedanken.  

 

In Absprache mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration haben 

wir die Vereinbarung auch deshalb nicht weiter verlängert, damit die Arztpraxen 

weiter entlastet werden, um die hessische Bevölkerung möglichst zügig impfen zu 

können. Die Praxen wurden durch die Kassenärztliche Vereinigung entsprechend 

informiert.  

 

Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen der Corona-

virus-Testverordnung des Bundes Bürgertests oder anlassbezogene Testleistungen 

in Anspruch zu nehmen. 

 

Für Ihre weitere Mitwirkung bedanke ich mich und wünsche Ihnen gute Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Wolf Schwarz 

Ministerialdirigent 

Abteilungsleiter I 

 


